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Beschlussprotokoll der 34. Sit-
zung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Petershagen/Eg-
gersdorf vom 21. Juli 2022
- öffentlicher Teil -

06/34/254/22
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petersha-

gen/Eggersdorf beschließt, den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Alte Gärtnerei/Hasenweg“, unter 
Einbeziehung der Flurstücke 548, 549 (teilw.), 1207 
(teilw.), 1395 und 1397, zu erweitern (entsprechend 
der Anlage „Angepasster Geltungsbereich“) und dem 
Bebauungsplan die Nr. 47 zu geben.

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petersha-
gen/Eggersdorf billigt den Entwurf einschließlich Be-
gründung und Umweltbericht des Bebauungsplanes 
Nr. 47 „Alte Gärtnerei/Hasenweg“ und beschließt, 

diesen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszule-
gen. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben 
dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt zu machen. Die Beteiligung nach 
§ 4 Absatz 2 der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange soll parallel zur öffentlichen Aus-
legung erfolgen.

06/34/255/22
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petersha-

gen/Eggersdorf beschließt, den Geltungsbereich 
der Änderung des FNP im Bereich „Alte Gärtnerei/
Hasenweg“, unter Einbeziehung der Flurstücke 548, 
549 (teilw.), 1207 (teilw.), 1395 und 1397, zu erwei-
tern (entsprechend der Anlage „Angepasster Gel-
tungsbereich“).

2.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petersha-
gen/Eggersdorf bestätigt den Entwurf, einschließlich 
Begründung und Umweltbericht, zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Bereich „Alte Gärtnerei/
Hasenweg“ und beschließt, diesen gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der 
Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, sind 
mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt 
zu machen. Die Beteiligung nach § 4 Absatz 2 der 
Behörden und sonstigen  Träger öffentlicher Be-
lange soll parallel zur öffentlichen Auslegung erfol-
gen. 

06/34/256/22
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf stimmt der gemeinsamen Maßnahme mit 
dem Landesbetrieb Straßenwesen zur Instandsetzung 
der Fahrbahn und der Gehwege sowie der Erneue-
rung der Straßenbeleuchtung in der Lindenstraße in 
Petershagen zwischen Eggersdorfer Straße und Bahn-
übergang zu.  

Folgende Beschlussanträge fanden keine Mehrheit. 

Antrag 1 
Die Gemeindevertreter Burkhard Paulat, Günter Seyda, 
Burkhard Herzog stellen folgenden Änderungsantrag: 
Ziffer 2 Satz 1 des Beschlussantrages des Bürgermei-
sters zur BV/313/2022 möge folgende Fassung erhal-
ten: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf billigt den Entwurf einschließlich Begrün-



AMTSBLATT FÜR DIE GEMEINDE PETERSHAGEN/EGGERSDORF vom 17.08.2022/JAHRGANG 33 NR. 09/2022

2

dung und Umweltbericht des Bebauungsplans Nr. 47 
„Alte Gärtnerei/Hasenweg“ mit der Maßgabe, dass die 
für den Bereich „WA 21“ vorgesehene Bebauung zu 
Gunsten einer öffentlichen Grünfläche entfällt (unter Vor-
nahme der sich daraus als erforderlich ergebenden An-
passungen im Übrigen) und beschließt, diesen gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Antrag 2 
Die SPD-Fraktion stellt folgenden Änderungsantrag: 
Ziffer 2 Satz 1 des Beschlussantrages des Bürgermei-
sters zur BV/313/2022 möge folgende Fassung erhalten: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf billigt den Entwurf einschließlich Begründung 
und Umweltbericht des Bebauungsplans Nr. 47 „Alte 
Gärtnerei/Hasenweg“ mit der Maßgabe, dass in dem zur 
Petershagener Chaussee gelegenen Baufeld innerhalb 
des Bereiches „WA 21“ drei Vollgeschosse zulässig sind, 
das obere (dritte) Vollgeschoß jedoch als Dachgeschoß 
mit einer Dachneigung von 45  Grad auszubilden ist  
(unter Vornahme der sich daraus als erforderlich erge-
benden Anpassungen im Übrigen) und beschließt, die-
sen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Antrag 3
Die Gemeindevertreter Burkhard Paulat, Günter Seyda, 
Burkhard Herzog stellen folgenden Änderungsantrag: 

Ziffer 2 Satz 1 des Beschlussantrages des Bürgermei-
sters zur BV/313/2022 möge folgende Fassung erhalten: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf billigt den Entwurf einschließlich Begründung 
und Umweltbericht des Bebauungsplans Nr. 47 „Alte 
Gärtnerei/Hasenweg“ mit der Maßgabe, dass im Be-
reich „WA 20“ und „WA 19“ die gleichen Bestimmungen 
zu Dachformen wie im Bereich „WA 21“ gelten sollen  
(unter Vornahme der sich daraus als erforderlich erge-
benden Anpassungen im Übrigen) und beschließt, die-
sen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Antrag 4
Die Gemeindevertreter Burkhard Paulat, Günter Seyda, 
Burkhard Herzog stellen folgenden Änderungsantrag: 

Ziffer 2 Satz 1 des Beschlussantrages des Bürgermei-
sters zur BV/313/2022 möge folgende Fassung erhalten: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf billigt den Entwurf einschließlich Begrün-
dung und Umweltbericht des Bebauungsplans Nr. 47  
„Alte Gärtnerei/Hasenweg“ mit der Maßgabe, dass  für 
den Bereich „WA 22“ entsprechend § 9 Abs. 1 Ziffer 
8 BauGB festgesetzt wird, dass in diesem Bereich nur 
Wohngebäude errichtet werden dürfen, die für Perso-
nengruppen mit besonderem Wohnbedarf (Senioren, 
Menschen mit Einschränkungen) bestimmt sind  (unter 
Vornahme der sich daraus als erforderlich ergebenden 
Anpassungen im Übrigen) und beschließt, diesen gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Antrag 5 
Die SPD-Fraktion stellt folgenden Änderungsantrag: 

Ziffer 2 Satz 1 des Beschlussantrages des Bürgermei-
sters zur BV/313/2022 möge folgende Fassung erhalten: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf billigt den Entwurf einschließlich Begründung 
und Umweltbericht des Bebauungsplans Nr. 47 „Alte 
Gärtnerei/Hasenweg“ mit der Maßgabe, dass die sich 
an die Kreisverkehre (mit Ausnahme des Kreisverkehrs 
im Bereich „WA 22“) anschließenden Wegeflächen zu 
Lasten der angrenzenden Bereiche auf jeweils 10 Meter 
verbreitert werden (unter Vornahme der sich daraus als 
erforderlich ergebenden Anpassungen im Übrigen) und 
beschließt, diesen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen.

Bekanntmachung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 3. 
Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf hat in ihrer Sitzung am 21.07.2022 den Ent-
wurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes zum 
Bebauungsplans „Alte Gärtnerei/Hasenweg“ gebilligt 
(Stand 01. Juni 2022) und die öffentliche Auslegung 
beschlossen. Zusätzlich beschloss die Gemeindever-
tretung den Geltungsbereich der 3. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes unter Einbeziehung der Flurstücke 
548, 549 (teilw.), 1207 (teilw.), 1395 und 1397 zu erwei-
tern (wie im Parallelverfahren des B-Plans Nr. 47 „Alte 
Gärtnerei Hasenweg“).

Der Geltungsbereich umfasst in den Grundzügen fol-
gende Flurstücke der Flur 2 der Gemarkung Eggers-
dorf: 538, 548, 549, 552-555 (alle teilw.), 550/3, 1162, 
1207, 1262, 1263, 1272,1395, 1397,1530 (teilw.), 
1722, 1723, 1724, 1726, 1728, 1730, 1731, 1733, 
1734, 1735.
Dabei wird sich an der Geltungsbereichsgrenze des im 
parallelbefindlichen B-Plans Nr. 47 „Alte Gärtnerei/Ha-
senweg“ orientiert.
Der Geltungsbereich umfasst eine Flächengröße von 
ca. 24 ha.

Um den künftigen Bebauungsplan Nr. 47 „Alte Gärtne-
rei/Hasenweg“ aus dem Flächennutzungsplan gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB entwickeln zu können, ist der Flä-
chennutzungsplan daher in diesem Bereich zu ändern.  
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Dem Entwicklungsgebot kann entsprochen werden, 
wenn der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren ge-
mäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert wird (Erforderlichkeit). 
Im derzeit rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan wird 
die zu ändernde Fläche als Wohnbaufläche und überwie-
gend als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die 
betroffenen und festgelegten Flächen für die Landwirt-
schaft des rechtsverbindlichen Flächennutzungsplanes 
sollen durch die 3. Änderung als Wohnbauflächen und 
Grünflächen neu festgelegt werden.

Ziel der Planung ist die Entwicklung eines neuen Sied-
lungsteils mit folgenden Prämissen:
- Deckung des Wohnraumbedarfs für unterschiedliche 

Nutzergruppen
- Schaffung von Baurecht für verschiedene Wohn-

formen
- Errichtung erforderlicher Infrastruktur, z.B. Kita oder 

Pflege- und Seniorenwohnanlage
- Berücksichtigung landschaftsräumlicher Gegeben-

heiten, Schaffung einer neuen Siedlungskante zum 
Feld

- Berücksichtigung der verkehrlichen Anforderungen 
im Ortskern Eggersdorf

Der Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungs-
planes wird mit Begründung und Umweltbericht mit in-
tegriertem Grünordnungsplan sowie den wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Absatz 
2 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 3 Absatz 1 
des Planungssicherstellungsgesetzes in der Zeit 

vom 25. August bis einschließlich 07. Oktober 2022

im Fachbereich Bauen der Gemeindeverwaltung, Am 
Markt 8, im OT Eggersdorf während folgender Zeiten:

Montags, mittwochs, donnerstags von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 
Uhr bis 18.00 Uhr sowie
freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt.
Gemäß § 3 Absatz 1 des Planungssicherstellungsge-
setzes werden die Unterlagen des Bebauungsplanes 
außerdem im Internet unter www.doppeldorf.de (Start-
seite > Gemeindepolitik > Förmliche Beteiligung > 3. 
Änderung des Flächennutzungsplanes) zur Einsicht be-
reitgehalten:  Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen zum Entwurf der Änderung des Flächennut-
zungsplanes schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail 
(planung-stellungnahme@petershagen-eggersdorf.
de) eingereicht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
die Änderung des Flächennutzungsplanes unberück-
sichtigt bleiben. Gem. § 47 Abs. 2a der Verwaltungsge-

richtsordnung wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag 
auf Normenkontrolle, der die Satzung zum Gegenstand 
hat, unzulässig ist, soweit die den Antragstellende ju-
ristische oder natürliche Personen Einwendungen gel-
tend macht, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können
Soweit in dem Änderungsentwurf des Flächennutzungs-
planes oder in der Begründung auf DIN-Normen oder 
andere technische Regelwerke Bezug genommen wird, 
liegen diese mit den ausgelegten Unterlagen in der Ge-
meinde aus. Solche Unterlagen werden nicht nach § 3 
Abs. 1 Plansicherstellungsgesetz im Internet bereitge-
halten, da dies aus urheberrechtlichen Gründen ausge-
schlossen ist. 

Es gelten die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus-SARS-CoV-2 
in der jeweils gültigen Fassung.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 
1 Buchstabe 3 DSGVO und dem Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben angeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung.

Hinweis:
Um einer Doppelprüfung der Umweltbelange zu vermei-
den, wird darauf hingewiesen, dass die Beschreibungen 
und Bewertungen der Umweltauswirkungen aus den 
Ergebnissen des Umweltberichts zum Bebauungsplan 
Nr. 47 „Alte Gärtnerei/Hasenweg“ (Parallelverfahren) 
zurückgegriffen wird (§ 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB), aber 
Bestandteil des Änderungsverfahrens des Flächennut-
zungsplans sind.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind 
verfügbar:

1. Es liegt der Umweltbericht vor, der zu allen nach-
folgend dargestellten Umweltbelangen und Schutz-
gütern eine zusammenfassende Darstellung der zu 
erwartenden Auswirkungen der Planung auf die Um-
welt und die Auseinandersetzung mit vorgesehenen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie arten-
schutzrechtlichen Maßnahmen enthält.

•	 Schutzgüter	Boden	und	Fläche:
 Auswirkungen der zusätzlichen Versiegelungen auf 

die natürliche Bodenfunktion, Angaben zum Flächen-
verbrauch,

•	 Schutzgut	Landschaftsbild
 Auswirkungen der zugelassenen Bebauung auf das 

Landschaftsbild,

•	 Schutzgut	Wasser:
 Auswirkungen der Bebauung auf den Wasserhaus-

halt und das Grundwasser,



•	 Schutzgüter	Pflanzen,	Tiere	und	biologische	Vielfalt:
 Auswirkungen der geplanten Bebauung auf den Le-

bensraum von Tieren und Pflanzen, Biotoptypener-
fassung einschließlich Brutvögel und Erfassung 
Fauna, artenschutzfachliche Untersuchungen, Stel-
lungnahmen und Maßnahmenplanungen zu den 
Arten(gruppen), 
- Zauneidechse, 
- Fledermäuse, 
- Amphibien, 
- Heldbock, Eremit und Nachtkerzenschwärmer, 
- Brutvögel, 
- Hügelbauende Waldameisen und 
- Weinbergschnecken. 

•	 Schutzgut	Mensch:
 Schalltechnische Untersuchung und Lärmgutachten 

zu Auswirkungen des Verkehrslärms,

•	 Schutzgüter	Kultur	und	sonstige	Sachgüter:
 Beeinträchtigung möglicherweise vorhandener ar-

chäologischer Objekte, Denkmale in der Umgebung,
•	 Eingriffe	in	Natur	und	Landschaft/Artenschutz:

 Prüfung des Vorliegens von Eingriffen in Natur und 
Landschaft nach § 1a Absatz 3 Baugesetzbuch, ar-
tenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen zu den bezeichneten Arten(gruppen) 

2. Es liegen gutachterliche Stellungnahmen und Er-
fassungen zum Bestand und zu Auswirkungen der 
Planung auf die Tierwelt vor. Ein artenschutzfach-
licher Fachbeitrag untersucht die im Umweltbericht 
behandelten Arten(gruppen) und stellt insbesondere 
namhafte Vorkommen von Brutvögeln, Zauneidech-
sen, Ameisen und Fledermäusen fest. Eine schall-
technische Untersuchung befasst sich mit dem Stra-
ßenlärm der bestehenden Straßen auf die geplante 
Bebauung. Des Weiteren existiert ein Abfallwirt-
schaftskonzept, ein Regenentwässerungskonzept, 
ein Verkehrskonzept, geotechnische Berichte sowie 
eine Feststellung einer Gefährdungssituation anhand 
einer UVP, die sich insbesondere auf Grund der ehe-
maligen landwirtschaftlichen Nutzung als Gärtnerei-
standort und den vorhandenen Hinweisen auf Pesti-
zidbenutzung und dessen möglichen Auswirkungen 
auseinandersetzt. Zusätzlich wurde darauf aufbau-
end ein Abfallwirtschaftskonzept erstellt.

3. Es liegen Stellungnahmen von Fachbehörden sowie 
Anwohnern und der allgemeinen Öffentlichkeit vor, die 
im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und 
bei einer frühen Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange abgegeben worden sind. Diese befassen 
sich umweltbezogen insbesondere mit den Themen 
Denkmalschutz, Lärm, Abwasserbehandlung und 
Wasserwirtschaft,  sowie den auch im Umweltbe-
richt dargestellten Themengruppen. Hierbei wurden 

Anmerkungen zu den möglichen Auswirkungen des 
Verkehrslärms nördlich und östlich des Plangebietes 
entlang der Landsberger Straße und Petershagener 
Chaussee und dessen mögliche Beeinträchtigungen 
auf den Menschen und seine Gesundheit genannt. 
Aber auch die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes 
der Landsberger Straße und Petershagener Chaus-
see und dessen Auswirkungen durch das zukünftige 
Verkehrsaufkommen waren Gegenstand der Stel-
lungnahmen. Zusätzlich wurden mehrere Aussagen 
zu Grundwassersituation gemacht und welche Maß-
nahmen zu leisten sind, um die Abwasserbehand-
lung (insbesondere Niederschlagswasser) Rechnung 
zu tragen. 

Lage im Gemeindegebiet

Petershagen/Eggersdorf, den 22.07.2022

Marco Rutter
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Be-
bauungsplans Nr. 47 „Alte Gärtnerei/Hasen-
weg“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf hat in ihrer Sitzung am 21.07.2022 den Ent-
wurf des Bebauungsplans „Alte Gärtnerei/Hasenweg“ 
gebilligt (Stand 01. Juni 2022) und die öffentliche Ausle-
gung beschlossen. Zusätzlich beschloss die Gemeinde-
vertretung den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 



unter Einbeziehung der Flurstücke 548, 549 (teilw.), 
1207 (teilw.), 1395 und 1397 zu erweitern und dem Be-
bauungsplan die Nr. 47 zu geben.

Der Geltungsbereich umfasst, unter Beachtung der o.g. 
Flurstücke, folgende Flurstücke der Flur 2 der Gemar-
kung Eggersdorf: 538, 548, 549, 552-555 (alle teilw.), 
550/3, 1162, 1207, 1262, 1263, 1272,1395, 1397,1530 
(teilw.), 1722, 1723, 1724, 1726, 1728, 1730, 1731, 
1733, 1734 und 1735.
Der Geltungsbereich umfasst eine Flächengröße von ca. 
24 ha.

Ziel der Planung ist die Entwicklung eines neuen Sied-
lungsteils mit folgenden Prämissen:
- Deckung des Wohnraumbedarfs für unterschiedliche 

Nutzergruppen,
- Schaffung von Baurecht für verschiedene Wohn-

formen 
- Errichtung erforderlicher Infrastruktur, z.B. Kita oder 

Pflege- und Seniorenwohnanlage,
- Berücksichtigung landschaftsräumlicher Gegeben-

heiten, Schaffung einer neuen Siedlungskante zum 
Feld,

- Berücksichtigung der verkehrlichen Anforderungen 
im Ortskern Eggersdorf.

Der Bebauungsplan ist insbesondere erforderlich, um 
den Zielvorstellung der Gemeinde (Deckung des Wohn-
raumbedarfs und Errichtung gemeinde-erforderlicher 
Einrichtungen) Rechnung zu tragen und das Gebiet städ-
tebaulich zu ordnen. Dabei sollen Natur und Landschaft 
ebenso berücksichtigt werden, wie die Siedlungsstruk-
tur, der mit einer neuen Siedlungskante durch kleinteilige 
Häuser entsprochen werden kann. Der Schwerpunkt 
liegt aber auch auf die Errichtung von Mehrfamilienhäu-
sern. Dabei sind sowohl barrierefreie Wohnungen wie 
auch Miet- und Eigentumswohnungen vorgesehen.

Um dem Entwicklungsgebot (ein Bebauungsplan ist aus 
dem Flächennutzungsplan zu entwickeln) Rechnung zu 
tragen, wird im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
der Flächennutzungsplan geändert. 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 47 „Alte Gärtnerei/
Hasenweg“ wird mit Begründung und Umweltbericht mit 
integriertem Grünordnungsplan sowie den wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Absatz 
2 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 3 Absatz 1 
des Planungssicherstellungsgesetzes in der Zeit 

vom 25. August bis einschließlich 07. Oktober 2022

im Fachbereich Bauen der Gemeindeverwaltung, Am 
Markt 8, im OT Eggersdorf während folgender Zeiten:

Montags, mittwochs, donnerstags von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 
Uhr bis 18.00 Uhr sowie
freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt.

Im Rahmen der Beteiligung am Entwurf findet zudem 
am 30. August 2022 um 19.00 Uhr, in der Giebelsee-
halle, Elbestr. 1, OT Petershagen, eine Informations-
veranstaltung statt.

Gemäß § 3 Absatz 1 des Planungssicherstellungsge-
setzes werden die Unterlagen des Bebauungsplanes 
außerdem im Internet unter www.doppeldorf.de (Start-
seite > Gemeindepolitik > Förmliche Beteiligung > Be-
bauungsplan Nr. 47 „Alte Gärtnerei/Hasenweg“) zur Ein-
sicht bereitgehalten:  

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
zum Entwurf des Bebauungsplanes schriftlich, zur Nie-
derschrift oder per E-Mail (planung-stellungnahme@
petershagen-eggersdorf.de) eingereicht werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben. Gem. § 47 Abs. 2a der Verwal-
tungsgerichtsordnung wird darauf hingewiesen, dass 
ein Antrag auf Normenkontrolle, der die Satzung zum 
Gegenstand hat, unzulässig ist, soweit die den Antrag-
stellende juristische oder natürliche Personen Einwen-
dungen geltend macht, die im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können

Soweit in dem Bebauungsplanentwurf oder in der Be-
gründung auf DIN-Normen oder andere technische Re-
gelwerke Bezug genommen wird, liegen diese mit den 
ausgelegten Unterlagen in der Gemeinde aus. Solche 
Unterlagen werden nicht nach § 3 Abs. 1 Plansicher-
stellungsgesetz im Internet bereitgehalten, da dies aus 
urheberrechtlichen Gründen ausgeschlossen ist. 

Es gelten die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus-SARS-CoV-2 
in der jeweils gültigen Fassung.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 
1 Buchstabe 3 DSGVO und dem Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben angeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind 
verfügbar:

1. Es liegt der Umweltbericht mit integriertem Grün-
ordnungsplan vor, der zu allen nachfolgend darge-
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stellten Umweltbelangen und Schutzgütern eine zu-
sammenfassende Darstellung der zu erwartenden 
Auswirkungen der Planung auf die Umwelt und die 
Auseinandersetzung mit vorgesehenen Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen sowie artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen enthält.

•	 Schutzgüter	Boden	und	Fläche:
 Auswirkungen der zusätzlichen Versiegelungen auf 

die natürliche Bodenfunktion, Angaben zum Flächen-
verbrauch,

•	 Schutzgut	Landschaftsbild:
 Auswirkungen der zugelassenen Bebauung auf das 

Landschaftsbild,

•	 Schutzgut	Wasser:
 Auswirkungen der Bebauung auf den Wasserhaus-

halt und das Grundwasser,

•	 Schutzgüter	Pflanzen,	Tiere	und	biologische	Vielfalt:
 Auswirkungen der geplanten Bebauung auf den Le-

bensraum von Tieren und Pflanzen, Biotoptypener-
fassung einschließlich Brutvögel und Erfassung 
Fauna, artenschutzfachliche Untersuchungen, Stel-
lungnahmen und Maßnahmenplanungen zu den 
Arten(gruppen), 
- Zauneidechse, 
- Fledermäuse, 
- Amphibien, 
- Heldbock, Eremit und Nachtkerzenschwärmer, 
- Brutvögel, 
- Hügelbauende Waldameisen und 
- Weinbergschnecken. 

•	 Schutzgut	Mensch:
 Schalltechnische Untersuchung und Lärmgutachten 

zu Auswirkungen des Verkehrslärms,

•	 Schutzgüter	Kultur	und	sonstige	Sachgüter:
 Beeinträchtigung möglicherweise vorhandener ar-

chäologischer Objekte, Denkmale in der Umgebung,

•	 Eingriffe	in	Natur	und	Landschaft/Artenschutz:
 Prüfung des Vorliegens von Eingriffen in Natur und 

Landschaft nach § 1a Absatz 3 Baugesetzbuch, ar-
tenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen zu den bezeichneten Arten(gruppen) 

2. Es liegen gutachterliche Stellungnahmen und Er-
fassungen zum Bestand und zu Auswirkungen der 
Planung auf die Tierwelt vor. Ein artenschutzfach-
licher Fachbeitrag untersucht die im Umweltbericht 
behandelten Arten(gruppen) und stellt insbesondere 
namhafte Vorkommen von Brutvögeln, Zauneidech-
sen, Ameisen und Fledermäusen fest. Eine schall-
technische Untersuchung befasst sich mit dem Stra-
ßenlärm der bestehenden Straßen auf die geplante 
Bebauung. Des Weiteren existiert ein Abfallwirt-
schaftskonzept, ein Regenentwässerungskonzept, 

ein Verkehrskonzept, geotechnische Berichte sowie 
eine Feststellung einer Gefährdungssituation anhand 
einer UVP, die sich insbesondere auf Grund der ehe-
maligen landwirtschaftlichen Nutzung als Gärtnerei-
standort und den vorhandenen Hinweisen auf Pesti-
zidbenutzung und dessen möglichen Auswirkungen 
auseinandersetzt. Zusätzlich wurde darauf aufbau-
end ein Abfallwirtschaftskonzept erstellt.

3. Es liegen Stellungnahmen von Fachbehörden sowie 
Anwohnern und der allgemeinen Öffentlichkeit vor, 
die im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
und bei einer frühen Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange abgegeben worden sind. Diese befas-
sen sich umweltbezogen insbesondere mit den The-
men Denkmalschutz, Lärm, Abwasserbehandlung 
und Wasserwirtschaft,  sowie den auch im Umwelt-
bericht dargestellten Themengruppen. 

 Hierbei wurden Anmerkungen zu den möglichen 
Auswirkungen des Verkehrslärms nördlich und öst-
lich des Plangebietes entlang der Landsberger Stra-
ße und Petershagener Chaussee und dessen mög-
liche Beeinträchtigungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit genannt. Aber auch die Leistungs-
fähigkeit des Knotenpunktes der Landsberger Straße 
und Petershagener Chaussee und dessen Auswir-
kungen durch das zukünftige Verkehrsaufkommen 
waren Gegenstand der Stellungnahmen. Zusätzlich 
wurden mehrere Aussagen zu Grundwassersituation 
gemacht und welche Maßnahmen zu leisten sind, 
um die Abwasserbehandlung (insbesondere Nieder-
schlagswasser) Rechnung zu tragen. 

Lage im Gemeindegebiet

Petershagen/Eggersdorf, den 22.07.2022

Marco Rutter
Bürgermeister



Bekanntmachung der Verbandsschau 
für die Gewässer II. Ordnung

Entsprechend § 6 der Verbandssatzung in der Fas-
sung vom 01.01.2021 in Verbindung mit § 44 Wasser-
verbandsgesetz gibt der Wasser- und Bodenverband 
„Stöbber-Erpe“ hierdurch öffentlich bekannt, dass in der

Gemeinde Petershagen/Eggersdorf

am 20.09.2022, Uhrzeit: 9.00 Uhr

Treffpunkt: Rathaus, Am Markt 8 (Am Brunnen),  
15345 Petershagen/Eggersdorf

die Verbandsschau an den Gewässern II. Ordnung im 
Verbandsgebiet durchgeführt wird.

Zu diesem Zweck haben Grundstückseigentümer oder 
Nutzer von Anliegergrundstücken an Gewässern II. Ord-
nung nach § 26 Abs. 1 sowie § 33 Abs. 1 Wasserver-
bandsgesetz den Schaubeauftragten des Verbandes 
Zutritt zu den Gewässern zu gewähren.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Anliegerge-
meinden, die Eigentümer der zu schauenden Gewässer, 
die Anlieger, ggf. die Hinterlieger, die zur Benutzung be-
rechtigten, die anerkannten Naturschutzverbände, die 
landwirtschaftliche und technische Fachbehörde sowie 
sonstige Beteiligte Gelegenheit zur Teilnahme und zur 
Äußerung haben.

Einsichtnahme in die Liste des Schaubeauftragten sowie 
in die Liste der Verbandsgewässer ist in der Geschäfts-
stelle des Verbandes zu den Geschäftszeiten:
Mo – Do 7.00 – 16.30 Uhr sowie Fr 7.00 – 12.15 Uhr bei 
Voranmeldung möglich.

Anschrift der Geschäftsstelle:
Wasser- und Bodenverband „Stöbber-Erpe“ 
Ernst-Thälmann-Str. 5 
15345 Rehfelde

Schaubeauftragter
Andreas Mundt

AMTSBLATT FÜR DIE GEMEINDE PETERSHAGEN/EGGERSDORF vom  17.08.2022/JAHRGANG 33 NR. 09/2022

7

Hinweis auf die Veröffentlichung von Satzun-
gen und sonstigen Bekanntmachungen des 
Wasserverbandes 
Strausberg-Erkner (WSE)

Im Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland 
Nr. 26 vom 14.07.2022, wurde veröffentlicht:

13. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Wasserverbandes Strausberg-Erkner (13. Änderungs-
satzung) vom 16.06.2022

Wasserverband Strausberg-Erkner
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